
 

Ries-Gau Nördlingen 
im Bayerischen Sportschützenbund e.V. 

Rundschreiben   3/2013 
 
 
Ausschreibung Gaukönigschießen 
Diesem Rundschreiben lag die Ausschreibung zum Gaukönigsschießen mit Pokalschießen bei. 
Ich bitte um zahlreiche Teilnahme und wünsche allen „Gut Schuss“ 
 

6./7. Oktober - Wochenende der Schützenvereine 

Der Deutsche Schützenbund und der BSSB  rufen wieder zu einem Wochenende der 
Schützenvereine am 6 und 7 Oktober auf. Wer noch mitmachen will, kann sich noch anmelden. Die 
Kosten für das Starterpaket sind selber zu tragen. 
http://www.ziel-im-visier.de/inhalt/Anmeldung_Wochenende_der_Schuetzenvereine_2013.php 

 
Änderungsrichtlinien zur Schießstandabnahme 
Bei der Infoveranstaltung in Herkheim hat uns Schießstandsachverständiger Herr Lehnberger die 
wichtigsten Punkte erläutert. Tina Wagner hat die markantesten Punkte zusammengeschrieben.  
Ich bitte alle Vereine dies bis zur nächsten Standabnahme umzusetzen. 

 
Information über die neuen Schießstandrichtlinien 

 
Die neuen Richtlinien für die Errichtung, die Abnahme und das Betreiben von Schießständen 
(Schießstandrichtlinien)  sind jetzt nicht mehr wie bisher vom DSB, sondern vom Bundesministerium 
des Innern auferlegt. Deshalb ist der Spielraum eines Schießstandsachverständigen geringer 
geworden und  eine Umsetzung der neuen Richtlinien ist zwingend notwendig! Die neuen Richtlinien 
sind ab dem Tag der Bekanntmachung (23. Oktober 2012) anzuwenden. 
 
Anbei die markantesten Neuerungen: 

 Der Teppich auf der Brüstung (Gewehrablage) muss durch einen abwischbaren Belag ersetzt 
werden. Teppiche am Boden als Rutschschutz sind nach wie vor gestattet. 
 

 Ist nur eine Zugangstür zum Schießstand vorhanden, ist diese Tür zugleich die Fluchttür und 
muss nach außen aufgehen. 
 

 Die Rückwand eines jeden Schießraumes (Abschlusswand) darf wg. der Rückpraller nicht 
mehr mit Holz verkleidet sein (3m vom Fußboden ab).  
Zulässige Materialien: z.B. Mauerputz, Betonwand, Rigips, Stahlblech (Stärke: 2mm) 
 

 An den Seitenwänden in Hauptschussrichtung dürfen keine Schützenscheiben aufgehängt 
werden.  
Ausnahmen:  - verblenden mit Plexiglas, oder Vorhang 
    - Unterkante Schützenscheibe darf max. 2 m unter der Decke sein. 

 
Bis zu seiner nächsten Schießstandabnahme (Überprüfungszeitraum: 6 Jahre) muss jeder 
Verein seine Schießstände entsprechend angepasst haben!! 
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